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1. Normales Verhalten.

35. Fr. Boas: The cephalie index. American Antliropologist. 1899.
Bd. I, S. 448.

Mit einem grossen Aufwand von Zahlen und Rechnungen sucht Verf. festzu

stellen, in welchem Verhältnis die Komponenten des Längenbreitenindex zueinander
und zu den Gesichtsmaassen und der Körperhöhe stehen. Das interessanteste

seiner Ergebnisse ist, dass das von Virchow für frühzeitig synostotische Schädel
festgestellte Gesetz auch auf normale Schädel Anwendung findet; nämlich bei
Schädeln desselben Typus wird eine über dem Mittel stehende Breite von einer

unter dem Mittel stehenden Höhe und Länge ausgeglichen. Das Verhältnis

zwischen Länge und Breite des Schädels ist kein Ausdruck einer biologischen
Beziehung zwischen diesen zwei Maasscn, sondern nur das Resultat der Ver

änderungen, welchen beide unterworfen sind, wenn die Kapazität grösser oder

kleiner wird.
Dagegen drückt das Verhältnis zwischen den Durchmessern des Schädels

und seinem Inhalt eine mehr biologische Beziehung zwischen diesen Maassen aus.
Die Durchmesser des Kopfes hängen von der Tendenz des Gehirns ab, eine gewisse
Grösse und Form innerhalb eines gegebenen menschlichen Typus zu erreichen.
Die Berechnungen des Verf. zeigen, dass die Schädclbreite und-höhe und die Joch

bogenbreite eine sehr geringe Wirkung auf die Länge haben, im Vergleich zu dem

Einflüsse der Kapazität.
Es folgt aus diesen Betrachtungen, dass der Längenbreitenindex ein sehr

praktischer Ausdruck der Schädelform ist, dass er aber kein wichtiges anatomisches

Verhältnis ausdrückt. Die Beziehung zwischen Kapazität und Durchmessern, be
 sonders der Breite des Schädels, besitzt in dieser Hinsicht eine viel grössere Be
deutung. Da wir aber beim Lebenden die Kapazität nicht messen können, so

uiuss man sich darauf beschränken, sie durch die Messung der Schädelkurven zu

ersetzen, welche daher in keinem anthropologischen Schema fehlen sollten.
 Dr. L. Laloy -Paris.

36. Kosloff: Anwendung der Anthropometrie in den russischen Ge
 fängnissen. Arch. f. Kriminalanthrop. u. Kriminal. 1899.
Bd. I. S. 273.

Das „Zeichnen“ der Verbrecher zwecks Wiedererkennung wurde in Russland
durch Ukas vom 17. 4.1863 aufgehoben, das Bertillonschc Maasssystem durch den

Petersburger Polizeipräfekten 1890 eingeführt: Durch dasselbe war es möglich


